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Schweizerische Eisenbahn-Alpentransversale

Vereinbarung zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Bund)
einerseits und den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) andererseits
(Anhang 1)
Vereinbarung zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Bund)
einerseits und der AlpTransit Gotthard AG (ATG) andererseits
(Anhang 2)
Vereinbarung zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Bund)
einerseits und der BLS Lötschbergbahn AG (BLS) andererseits
(Anhang 3)
Vereinbarung zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Bund)
einerseits und der BLS AlpTransit AG (BLS AT) andererseits
(Anhang 4)

Auf Grund des Bundesbeschlusses vom 20. März 19981 über Bau und Finanzierung
von Infrastrukturvorhaben des öffentlichen Verkehrs sowie die Revision vom
20. März 1998 des Bundesbeschlusses vom 4. Oktober 19912 über den Bau der
schweizerischen Eisenbahn-Alpentransversale (Alpentransit-Beschluss) wurden
einerseits zwischen dem Bund und der SBB sowie deren Tochtergesellschaft ATG
und andererseits zwischen dem Bund und der BLS sowie deren Tochtergesellschaft
BLS AT neue Vereinbarungen über die Realisierung der Neuen Eisenbahn-Alpen-
transversalen am Gotthard bzw. am Lötschberg abgeschlossen. Diese ersetzen die
19933 abgeschlossenen Vereinbarungen zwischen Bund und Bahnen.

5. Juli 2000 Eidgenössisches Departement für Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation:

11044 Moritz Leuenberger

 

 

1 Artikel 196 Ziffer 3 der Bundesverfassung (BV)
2 SR 742.104
3 BBl 1994 III 1539
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Anhang 1
Vereinbarung
zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Bund)
einerseits und den Schweizerischen Bundesbahnen AG
(SBB) andererseits

über die Realisierung der Neuen Eisenbahn-Alpentransversale
gemäss Artikel 5bis Buchstaben a und c des Alpentransit-Beschlusses

1. Abschnitt: Allgemeines

Art. 1 Rahmenbedingungen

Die Rahmenbedingungen dieser Vereinbarung ergeben sich insbesondere aus fol-
genden Bundeserlassen:

– Bundesbeschluss vom 20. März 19984 über Bau und Finanzierung von In-
frastrukturvorhaben des öffentlichen Verkehrs;

– Bundesbeschluss vom 4. Oktober 19915 über den Bau der Schweizerischen
Alpentransversale (Alpentransit-Beschluss);

– Bundesbeschluss vom 9. Oktober 19986 über das Reglement des Fonds für
die Eisenbahn-Grossprojekte (Fondsreglement);

– Bundesbeschluss vom 8. Dezember 19997 über den NEAT-Gesamtkredit
(Alpentransit-Finanzierungsbeschluss).

Art. 2 Gegenstand der Vereinbarung
1 Diese Vereinbarung regelt das Verhältnis zwischen Bund und SBB hinsichtlich der
Realisierung der Gotthard-Basisstrecke und des Zimmerberg-Basistunnels (ohne
Verbindung zwischen der linken Zürichsee- und der Gotthardlinie) gemäss Arti-
kel 5bis Buchstaben a und c des Alpentransit-Beschlusses.
2 Die Projekte betreffend die Streckenausbauten des übrigen Netzes gemäss Arti-
kel 9 des Alpentransit-Beschlusses bilden Gegenstand einer separaten Vereinbarung.

 

4 AS 1999 741
5 SR 742.104
6 SR 742.140
7 BBl 2000 146



Schweizerische Eisenbahn-Alpentransversale

5593

2. Abschnitt: Bau der Infrastruktur

Art. 3 Bestellung des Werks

Der Bund bestellt die in Artikel 2 Absatz 1 genannte Infrastruktur bei der AlpTransit
Gotthard AG.

Art. 4 Pflicht der SBB zur Aufgabenübertragung
1 Die SBB verpflichtet sich, alle zur Projektierung und zum Bau der in Artikel 2 Ab-
satz 1 genannten Infrastruktur erforderlichen Rechte und Pflichten ihrer Tochterge-
sellschaft AlpTransit Gotthard AG zu übertragen.
2 Die AlpTransit Gotthard AG trägt gegenüber dem Bund die alleinige Verantwor-
tung für die Projektierung und den Bau der in Artikel 2 Absatz 1 genannten Infra-
struktur sowie die Einhaltung des Kostenrahmens.

Art. 5 AlpTransit Gotthard AG
1 Die AlpTransit Gotthard AG ist eine mehrheitlich von der SBB beherrschte Ak-
tiengesellschaft nach den Bestimmungen des Obligationenrechts8.
2 Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus maximal acht Mitgliedern. Der
Bund kann maximal drei Verwaltungsräte im Sinne von Artikel 762 des Obligatio-
nenrechts bestimmen. Die Auswahl der Verwaltungsräte erfolgt nach Möglichkeit
im gegenseitigen Einvernehmen zwischen Bund und SBB.
3 Dem Bund steht das Recht zu, sich an der AlpTransit Gotthard AG zu beteiligen.
Beteiligungen von Seiten Dritter sind zulässig. Vorbehalten bleibt Absatz 1.

Art. 6 Verhältnis zwischen SBB und AlpTransit Gotthard AG
1 Die Einflussnahme der SBB auf die AlpTransit Gotthard AG beschränkt sich auf
die der Generalversammlung gesetzlich zugewiesenen Kompetenzen.
2 Die Zusammenarbeit zwischen der SBB und der AlpTransit Gotthard AG wird in
einer Vereinbarung geregelt.
3 Vorbehalten bleibt Artikel 9.

Art. 7 Verhältnis zwischen Bund und AlpTransit Gotthard AG

Das Verhältnis zwischen dem Bund und der AlpTransit Gotthard AG bildet Gegen-
stand einer separaten Vereinbarung.

 

8 SR 220
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3. Abschnitt: Betreiberinteressen

Art. 8 Wahrung der Betreiberinteressen
1 Die SBB vertritt die Betreiberinteressen an der in Artikel 2 Absatz 1 genannten
Infrastruktur gegenüber der AlpTransit Gotthard AG unter Beachtung der Bestellung
des Bundes sowie der genehmigten Auflageprojekte.
2 Die SBB hat dabei sicherzustellen, dass die Möglichkeit der Übertragung des In-
frastrukturbetriebs auf einen Dritten gewahrt bleibt.
3 Die SBB ist dem Bund für die sorgfältige Interessenwahrung verantwortlich.

Art. 9 Modalitäten
1 Die SBB hat die Betreiberinteressen im Einvernehmen mit der AlpTransit Gotthard
AG über die Planunterlagen wahrzunehmen. Bei Streitigkeiten entscheidet das Eid-
genössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
(UVEK) endgültig.
2 Die SBB ist berechtigt, im Falle eines Eigentumsübergangs (Art. 17) ihren Auf-
wand aus der Interessenwahrung der AlpTransit Gotthard AG zu Lasten des Bau-
projekts in Rechnung zu stellen.

4. Abschnitt: Finanzierung

Art. 10 Grundsatz

Der Bund stellt der AlpTransit Gotthard AG unter Vorbehalt der Genehmigung der
Kredite durch das Parlament die notwendigen Finanzmittel direkt zur Verfügung.

Art. 11 Finanzierungsbedingungen
1 Die der AlpTransit Gotthard AG für die Realisierung der Infrastruktur nach Arti-
kel 5bis Buchstabe a des Alpentransit-Beschlusses zur Verfügung gestellten, um die
aufgelaufenen Zinsen erhöhten Beträge werden auf das Ende eines Jahres wie folgt
umgewandelt:

– ein Viertel in A-fonds-perdu-Beträge;

– die Hälfte in variabel verzinsliche, bedingt rückzahlbare Darlehen;

– ein Viertel in marktverzinsliche, rückzahlbare Darlehen.
2 Die der AlpTransit Gotthard AG für die Realisierung des Zimmerberg-Basis-
tunnels nach Artikel 5bis Buchstabe c des Alpentransit-Beschlusses zur Verfügung
gestellten, um die aufgelaufenen Zinsen erhöhten Beträge werden auf das Ende eines
Jahres wie folgt umgewandelt:

– drei Viertel in variabel verzinsliche, bedingt rückzahlbare Darlehen;

– ein Viertel in marktverzinsliche, rückzahlbare Darlehen.
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3 Die Laufzeit der marktverzinslichen Darlehen beträgt zehn Jahre. Die vor Ende der
Bauarbeiten fälligen Darlehen werden automatisch in neue marktverzinsliche, rück-
zahlbare Darlehen umgewandelt.
4 Die variabel verzinslichen, bedingt rückzahlbaren Darlehen können während der
Bauphase nicht zur Rückzahlung gekündigt werden.
5 Erfolgen wesentliche Änderungen (inbesondere der Bestellung), welche die zu
Grunde gelegte Wirtschaftlichkeit in Frage stellen, wird über die oben stehend ver-
einbarten Modalitäten neu verhandelt.

Art. 12 Verzinsung der Darlehen
1 Die variabel verzinslichen, bedingt rückzahlbaren Darlehen werden während der
Bauphase nicht verzinst.
2 Der Zinssatz der marktverzinslichen Darlehen entspricht den Emissionskosten
(inkl. Emissionsabgabe) einer zehnjährigen Bundesanleihe am Jahresende.

Art. 13 Mehrwertsteuer

Die Folgen der Unterstellung der den Gegenstand dieser Vereinbarung bildenden
Leistungen unter die Mehrwertsteuer, namentlich eine allfällige Kürzung des Vor-
steuerabzugs, werden in einer separaten Vereinbarung zwischen der SBB, der Alp-
Transit Gotthard AG und dem Bund, vertreten durch das Eidgenössische Finanzde-
partement (EFD) und das UVEK, behandelt.

Art. 14 Übrige Finanzierungsmodalitäten

Die übrigen Finanzierungsmodalitäten bilden Gegenstand der Vereinbarung zwi-
schen Bund und AlpTransit Gotthard AG.

Art. 15 Andere Finanzierungsmodelle
1 Nach Rücksprache mit der SBB und der AlpTransit Gotthard AG beschliesst der
Bund über andere Finanzierungsmodelle (wie z.B. eine Privatfinanzierung) der In-
frastruktur oder Teilen davon, insbesondere der eisenbahntechnischen Installationen,
des Zimmerberg-Basistunnels und/oder des Ceneri-Basistunnels.
2 Die SBB verpflichtet sich, zu einer zur Realisierung der gewählten Finanzie-
rungsmodelle erforderlichen Anpassung dieser Vereinbarung Hand zu bieten.

5. Abschnitt: Infrastruktureigentum

Art. 16 Eigentum an der Infrastruktur
1 Gemäss Artikel 5bis des Alpentransit-Beschlusses wird das Netz der SBB durch die
in Artikel 2 Absatz 1 genannte Infrastruktur erweitert.
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2 Während der Bauphase erwirbt die AlpTransit Gotthard AG das Eigentum an
Grundstücken und dinglichen Rechten an der in Artikel 2 Absatz 1 genannte Infra-
struktur.

Art. 17 Eigentumsübergang auf den Bund
1 Will der Bund das Eigentum an der in Artikel 2 Absatz 1 genannten Infrastruktur
oder Teilen davon erlangen, sind die gesetzlichen Grundlagen soweit erforderlich
anzupassen. Ist eine Anpassung erfolgt oder erweist sich diese als nicht notwendig,
hat der Bund das Recht, an der betreffenden Infrastruktur das Eigentum zu erwer-
ben.
2 Erfolgt der in Absatz 1 genannte Eigentumsübergang durch die Übernahme der
AlpTransit Gotthard AG, beschränkt sich die Gegenleistung des Bundes auf die
Ausrichtung eines Betrags in der Höhe des einbezahlten Aktienkapitals (inkl. der ge-
setzlichen Reserven) an die Aktionäre.
3 Erfolgt der in Absatz 1 genannte Eigentumsübergang durch den Erwerb des
Grundeigentums und weiterer Rechte an der neuen Infrastruktur, beschränkt sich die
Gegenleistung des Bundes auf den Erlass der gewährten Darlehen und der allfällig
aufgelaufenen Zinsen.
4 Die weiteren Einzelheiten des Eigentumsübergangs werden durch die Parteien ein-
vernehmlich geregelt.

6. Abschnitt: Schlussbestimmungen

Art. 18 Streitigkeiten
1 Über Streitigkeiten bei der Anwendung dieser Vereinbarung entscheidet ein
Schiedsgericht, das aus drei Richtern der oberen kantonalen Instanzen zusammenge-
setzt ist.
2 Beide Parteien bestellen je einen Schiedsrichter. Die so bestellten Richter bestim-
men einen weiteren als Präsidenten.
3 Können sich die Richter innerhalb von 60 Tagen ab dem Datum, da eine Partei
schriftlich erklärt, das Schiedsgericht anrufen zu wollen, nicht oder nicht vollum-
fänglich einigen oder verweigert eine Partei ihre Mitwirkung, erfolgt die Ernennung
des gesamten Schiedsgerichts durch den Präsidenten des Bundesgerichts.
4 Das Schiedsgericht hat seinen Sitz in Bern. Das Schiedsverfahren richtet sich nach
den Artikeln 19 ff. der Verordnung vom 3. Februar 19939 über die Organisation und
das Verfahren eidgenössischer Rekurs- und Schiedskommissionen.
5 Der Entscheid des Schiedsgerichts unterliegt der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
an das Bundesgericht nach Artikel 98 Buchstabe e des Bundesgesetzes vom 16. De-
zember 194310 über die Organisation der Bundesrechtspflege.

 

9 SR 173.31
10 SR 173.110
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Art. 19 Inkrafttreten; Aufhebung der bisherigen Vereinbarung
1 Die Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft.
2 Sie ersetzt die Vereinbarung vom 18./25. Oktober 1993 zwischen Bund und SBB.
3 Bei Änderungen der Rahmenbedingungen ist diese Vereinbarung entsprechend an-
zupassen. Die SBB verzichtet diesfalls auf die Geltendmachung bzw. Entschädigung
von allfälligen wohlerworbenen Rechten aus dieser Vereinbarung gegenüber dem
Bund.

19. September 2000 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates

Der Bundespräsident: Adolf Ogi
Die Bundeskanzlerin: Annemarie Huber-Hotz

27. September 2000 Im Namen der Schweizerischen Bundesbahnen AG

Der Verwaltungsratspräsident: Lalive
Der Direktor: Weibel
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Anhang 2
Vereinbarung
zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Bund)
einerseits und der AlpTransit Gotthard AG (ATG)
andererseits

über Projektierung, Bau und Finanzierung
der Neuen Eisenbahn-Alpentransversale gemäss
Artikel 5bis Buchstaben a und c des Alpentransit-Beschlusses

1. Abschnitt: Allgemeines

Art. 1 Rahmenbedingungen

Die Rahmenbedingungen dieser Vereinbarung ergeben sich insbesondere aus fol-
genden Bundeserlassen:

– Bundesbeschluss vom 20. März 199811 über Bau und Finanzierung von In-
frastrukturvorhaben des öffentlichen Verkehrs (FinöV-Beschluss);

– Bundesbeschluss vom 4. Oktober 199112 über den Bau der Schweizerischen
Alpentransversale (Alpentransit-Beschluss);

– Bundesbeschluss vom 9. Oktober 199813 über das Reglement des Fonds für
die Eisenbahn-Grossprojekte (Fondsreglement).

– Bundesbeschluss vom 8. Dezember 199914 über den NEAT-Gesamtkredit
(Alpentransit-Finanzierungsbeschluss).

Art. 2 Gegenstand der Vereinbarung

Diese Vereinbarung regelt das Verhältnis zwischen Bund und ATG hinsichtlich
Projektierung, Bau und Finanzierung der Gotthard-Basisstrecke und des Zimmer-
berg-Basistunnels (ohne Verbindung zwischen der linken Zürichsee- und der Gott-
hardlinie) gemäss Artikel 5bis Buchstaben a und c des Alpentransit-Beschlusses.

 

11 AS 1999 741
12 SR 742.104
13 SR 742.140
14 BBl 2000 146
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2. Abschnitt: Bestellung

Art. 3 Bestellung des Bundes
1 Die ATG verpflichtet sich, die in Artikel 2 genannte Infrastruktur gemäss der Be-
stellung des Bundes zu projektieren und zu erstellen.
2 Die Bestellung des Bundes besteht aus den im Anhang15 genannten Leistungen
(inkl. Standards), Kostenzielen und Terminzielen.

Art. 4 Verantwortlichkeit der ATG
1 Die ATG ist gegenüber dem Bund für die sorgfältige Projektierung und Erstellung
der in Artikel 2 genannten Infrastruktur gemäss der Bestellung des Bundes sowie
den effizienten Einsatz der zur Verfügung gestellten Finanzmittel verantwortlich.
2 Die Haftung der Gesellschaft richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Art. 5 Risikozuteilung
1 Die ATG ist für alle Risiken im Zusammenhang mit Projektierung und Bau der in
Artikel 2 genannten Infrastruktur allein verantwortlich.
2 Ausgenommen sind die folgenden Risikobereiche, für die der Bund die Verant-
wortung trägt:

– Änderungen der Bestellungen des Bundes;

– Änderungen des FinöV-Beschlusses, des Alpentransit-Beschlusses, des
Fondsreglementes und des Alpentransit-Finanzierungsbeschlusses;

– von der ATG nachgewiesene, politisch bedingte Verzögerungen von Sach-
plan- bzw. Vorprojektgenehmigungsverfahren;

– fehlende oder verzögerte Bereitstellung der notwendigen Finanzmittel;

– von der Beschaffenheit des Baugrundes abhängige Risiken, sofern die tat-
sächlichen Verhältnisse nicht den Prognosen (inkl. Streubereiche) der geo-
logischen Berichte auf Stufe Bauprojekt entsprechen.

3 Das Risikomanagement erfolgt nach Kapitel 16 der NEAT-Controlling-Weisung.

3. Abschnitt: Betreiberinteressen

Art. 6 Betreiberinteressen
1 Die ATG hat bei Projektierung und Bau die Betreiberinteressen zu berücksichti-
gen.
2 Diese werden durch die Schweizerischen Bundesbahnen AG (SBB) unter Beach-
tung der Bestellung des Bundes sowie der genehmigten Auflageprojekte vertreten.

 

15 Im Bundesblatt nicht veröffentlicht.
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3 Die Betreiberinteressen sind einvernehmlich zwischen der SBB und der ATG über
die Planunterlagen umzusetzen. Bei Streitigkeiten entscheidet das Eidgenössische
Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) endgültig.

4. Abschnitt: Bauphase

Art. 7 Projektsteuerung
1 Die Projektsteuerung durch den Bund erfolgt gemäss der NEAT-Controlling-
Weisung. Die ATG unterstützt den Bund hierbei und gewährt im hierzu Aktenein-
sicht.
2 Der Bund übt zudem die Aufsicht über Projektierung, Bau und Finanzierung der
Infrastruktur aus.

Art. 8 Bauprogramm und Fertigstellung
1 Die ATG entscheidet innerhalb der gesetzlichen und finanziellen Randbedingun-
gen über das Bauprogramm.
2 Die ATG zeigt dem Bund und der SBB die Fertigstellung der Infrastruktur oder
betriebsbereiter Teile davon an.

5. Abschnitt: Finanzierung

Art. 9 Bereitstellung von Finanzmitteln
1 Der Bund stellt der ATG unter Vorbehalt der Genehmigung der Kredite durch das
Parlament die notwendigen Finanzmittel zur Verfügung. Hierbei sind die durch das
Parlament bewilligten Verpflichtungskredite und die Bestimmungen des Fonds-
reglementes zu beachten.
2 Die Mittel werden auf Kontokorrent-Basis zur Verfügung gestellt.

Art. 10 Bauzinsen

Ein Viertel der Entnahmen der ATG ab Kontokorrent wird nach dem in Artikel 12
Absatz 2 genannten Satz verzinst. Keine Bauzinsen werden für die übrigen Entnah-
men berechnet.

Art. 11 Finanzierungsbedingungen
1 Die der ATG für die Realisierung der Infrastruktur nach Artikel 5bis Buchstabe a
des Alpentransit-Beschlusses zur Verfügung gestellten, um die aufgelaufenen Zinsen
erhöhten Beträge werden auf das Ende eines Jahres wie folgt umgewandelt:
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– ein Viertel in A-fonds-perdu-Beträge;

– die Hälfte in variabel verzinsliche, bedingt rückzahlbare Darlehen;

– ein Viertel in marktverzinsliche, rückzahlbare Darlehen.
2 Die der ATG für die Realisierung des Zimmerberg-Basistunnels nach Artikel 5bis

Buchstabe c des Alpentransit-Beschlusses zur Verfügung gestellten, um die aufge-
laufenen Zinsen erhöhten Beträge werden auf das Ende eines Jahres wie folgt um-
gewandelt:

– drei Viertel in variabel verzinsliche, bedingt rückzahlbare Darlehen;

– ein Viertel in marktverzinsliche, rückzahlbare Darlehen.
3 Die Laufzeit der marktverzinslichen Darlehen beträgt zehn Jahre. Die vor Ende der
Bauarbeiten fälligen Darlehen werden automatisch in neue marktverzinsliche, rück-
zahlbare Darlehen umgewandelt.
4 Die variabel verzinslichen, bedingt rückzahlbaren Darlehen können während der
Bauphase nicht zur Rückzahlung gekündigt werden.
5 Erfolgen wesentliche Änderungen (inbesondere der Bestellung), welche die zu
Grunde gelegte Wirtschaftlichkeit in Frage stellen, wird über die oben stehend ver-
einbarten Modalitäten neu verhandelt.

Art. 12 Verzinsung der Darlehen
1 Die variabel verzinslichen, bedingt rückzahlbaren Darlehen werden während der
Bauphase nicht verzinst.
2 Der Zinssatz der marktverzinslichen Darlehen entspricht den Emissionskosten
(inkl. Emissionsabgabe) einer zehnjährigen Bundesanleihe am Jahresende.

Art. 13 Finanzierungsmodalitäten

Im Einvernehmen mit dem Bund kann die ATG andere Finanzierungsmodalitäten
anwenden, wenn sich diese im Einzelfall wirtschaftlich als vorteilhafter erweisen.

Art. 14 Weisungen zur Rechnungslegung
1 Nach Rücksprache mit der ATG erlässt das UVEK die zur Umsetzung der vorlie-
genden Vereinbarung notwendigen Weisungen bezüglich der Rechnungslegung,
insbesondere die Abschreibungs- sowie Aktivierungsmodalitäten, die Verwendung
der A-fonds-perdu-Beträge und die Belastung der Projektaufsichtskosten.
2 Das UVEK berücksichtigt bei der Festlegung die einschlägigen obligationenrecht-
lichen Bestimmungen sowie nach Möglichkeit die Fachempfehlungen zur Rech-
nungslegung (FER).

Art. 15 Mehrwertsteuer

Die Folgen der Unterstellung der den Gegenstand dieser Vereinbarung bildenden
Leistungen unter die Mehrwertsteuer, namentlich eine allfällige Kürzung des Vor-
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steuerabzugs, werden in einer separaten Vereinbarung zwischen der SBB, der ATG
und dem Bund, vertreten durch das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) und
das UVEK, behandelt.

Art. 16 Teuerung
1 Die im Anhang bezeichneten Kosten sind auf der Basis 1991 berechnet und wer-
den zurzeit nach dem Zürcher Wohnbaukosten-Index der Teuerungsentwicklung an-
gepasst. Die Parteien sind sich bewusst, dass zurzeit kein verlässlicher Teuerungs-
index im Untertagebau und betreffend eisenbahntechnischer Installationen vor-
liegt.
2 Eine sachgemässe Indexierung im Untertagebau wird durch den Bund mit Einbe-
zug der ATG unmittelbar nach der Vergabe der grossen Tunnelbaulose festgelegt.

Art. 17 Andere Finanzierungsmodelle
1 Nach Rücksprache mit der ATG und der SBB beschliesst der Bund über andere
Finanzierungsmodelle (wie z.B. eine Privatfinanzierung) der Infrastruktur oder Tei-
len davon, insbesondere der eisenbahntechnischen Installationen, des Zimmerberg-
Basistunnels und/oder des Ceneri-Basistunnels.
2 Die ATG verpflichtet sich, zu einer zur Realisierung der gewählten Finanzierungs-
modelle erforderlichen Anpassung dieser Vereinbarung Hand zu bieten.

6. Abschnitt: Infrastruktureigentum

Art. 18 Eigentum an der Infrastruktur
1 Gemäss Artikel 5bis des Alpentransit-Beschlusses wird das Netz der SBB durch die
in Artikel 2 genannte Infrastruktur erweitert.
2 Während der Bauphase erwirbt die ATG das Eigentum an Grundstücken und ding-
lichen Rechten an der in Artikel 2 genannten Infrastruktur.

Art. 19 Eigentumsübergang auf den Bund
1 Will der Bund das Eigentum an der in Artikel 2 genannten Infrastruktur oder Tei-
len davon erlangen, sind die gesetzlichen Grundlagen soweit erforderlich anzupas-
sen. Ist eine Anpassung erfolgt oder erweist sich diese als nicht notwendig, hat der
Bund das Recht, an der betreffenden Infrastruktur das Eigentum zu erwerben.
2 Erfolgt der in Absatz 1 genannte Eigentumsübergang durch die Übernahme der
ATG, beschränkt sich die Gegenleistung des Bundes auf die Ausrichtung eines Be-
trags in der Höhe des einbezahlten Aktienkapitals (inkl. der gesetzlichen Reserven)
an die Aktionäre.
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3 Erfolgt der in Absatz 1 genannte Eigentumsübergang durch den Erwerb des
Grundeigentums und weiterer Rechte an der neuen Infrastruktur, beschränkt sich die
Gegenleistung des Bundes auf den Erlass der gewährten Darlehen und der allfällig
aufgelaufenen Zinsen.
4 Die weiteren Einzelheiten des Eigentumsübergangs werden durch die Parteien ein-
vernehmlich geregelt.

7. Abschnitt: Schlussbestimmungen

Art. 20 Streitigkeiten
1 Über Streitigkeiten bei der Anwendung dieser Vereinbarung entscheidet ein
Schiedsgericht, das aus drei Richtern der oberen kantonalen Instanzen zusammenge-
setzt ist.
2 Beide Parteien bestellen je einen Schiedsrichter. Die so bestellten Richter bestim-
men einen weiteren als Präsidenten.
3 Können sich die Richter innerhalb von 60 Tagen ab dem Datum, da eine Partei
schriftlich erklärt, das Schiedsgericht anrufen zu wollen, nicht oder nicht vollum-
fänglich einigen, oder verweigert eine Partei ihre Mitwirkung, erfolgt die Ernennung
des gesamten Schiedsgerichts durch den Präsidenten des Bundesgerichts.
4 Das Schiedsgericht hat seinen Sitz in Bern. Das Schiedsverfahren richtet sich nach
den Artikeln 19 ff. der Verordnung vom 3. Februar 199316 über die Organisation
und das Verfahren eidgenössischer Rekurs- und Schiedskommissionen.
5 Der Entscheid des Schiedsgerichts unterliegt der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
an das Bundesgericht nach Artikel 98 Buchstabe e des Bundesgesetzes vom 16. De-
zember 194317 über die Organisation der Bundesrechtspflege.

Art. 21 Inkrafttreten; Aufhebung der bisherigen Vereinbarung
1 Die Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft.
2 Bei Änderungen der Rahmenbedingungen und/oder der Vereinbarung zwischen
dem Bund und der SBB über die Realisierung der neuen Eisenbahn-Alpentrans
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versale ist diese Vereinbarung entsprechend anzupassen. Die ATG verzichtet dies-
falls auf die Geltendmachung bzw. Entschädigung von allfälligen wohlerworbenen
Rechten aus dieser Vereinbarung gegenüber dem Bund.

19. September 2000 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates

Der Bundespräsident: Adolf Ogi
Die Bundeskanzlerin: Annemarie Huber-Hotz

8. Oktober 2000 Im Namen der AlpTransit Gotthard AG

Der Verwaltungsratspräsident: Blum
Der Vorsitzende der Geschäftsleitung: Zbinden
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Anhang 3
Vereinbarung
zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Bund)
einerseits und der BLS Lötschbergbahn AG (BLS)
andererseits

über die Realisierung der Neuen Eisenbahn-Alpentransversale
gemäss Artikel 5bis Buchstabe b des Alpentransit-Beschlusses
(Lötschberg-Basisstrecke)

1. Abschnitt: Allgemeines

Art. 1 Rahmenbedingungen

Die Rahmenbedingungen dieser Vereinbarung ergeben sich insbesondere aus fol-
genden Bundeserlassen:

– Bundesbeschluss vom 20. März 199818 über Bau und Finanzierung von In-
frastrukturvorhaben des öffentlichen Verkehrs;

– Bundesbeschluss vom 4. Oktober 199119 über den Bau der Schweizerischen
Alpentransversale (Alpentransit-Beschluss);

– Bundesbeschluss vom 26. September 199120 über eine Änderung und Ver-
längerung der Konzession für die Berner Alpenbahn-Gesellschaft Bern–
Lötschberg–Simplon;

– Bundesbeschluss vom 9. Oktober 199821 über das Reglement des Fonds für
die Eisenbahn-Grossprojekte (Fondsreglement);

– Bundesbeschluss vom 8. Dezember 199922 über den NEAT-Gesamtkredit
(Alpentransit-Finanzierungsbeschluss).

Art. 2 Gegenstand der Vereinbarung
1 Diese Vereinbarung regelt das Verhältnis zwischen Bund und BLS hinsichtlich der
Realisierung der Lötschberg-Basisstrecke gemäss Artikel 5bis Buchstabe b des Al-
pentransit-Beschlusses.
2 Die Projekte betreffend die Streckenausbauten des übrigen Netzes gemäss Arti-
kel 9 des Alpentransit-Beschlusses bilden Gegenstand einer separaten Vereinbarung.

 

18 AS 1999 741
19 SR 742.104
20 BBl 1993 I 139
21 SR 742.140
22 BBl 2000 146
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2. Abschnitt: Bau der Lötschberg-Basisstrecke

Art. 3 Bestellung des Werks

Der Bund bestellt die Lötschberg-Basisstrecke bei der BLS AlpTransit AG.

Art. 4 Pflicht der BLS zur Aufgabenübertragung
1 Die BLS verpflichtet sich, alle zur Projektierung und zum Bau der Lötschberg-
Basisstrecke erforderlichen Rechte und Pflichten ihrer Tochtergesellschaft BLS
AlpTransit AG zu übertragen.
2 Die BLS AlpTransit AG trägt gegenüber dem Bund die alleinige Verantwortung
für die Projektierung und den Bau der Lötschberg-Basisstrecke sowie die Einhaltung
des Kostenrahmens.

Art. 5 BLS AlpTransit AG
1 Die BLS AlpTransit AG ist eine mehrheitlich von der BLS beherrschte Aktienge-
sellschaft nach den Bestimmungen des Obligationenrechts23.
2 Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus maximal sieben Mitgliedern. Der
Bund kann maximal drei Verwaltungsräte im Sinne von Artikel 762 des Obligatio-
nenrechts bestimmen. Die Auswahl der Verwaltungsräte erfolgt nach Möglichkeit
im gegenseitigen Einvernehmen zwischen Bund und BLS.
3 Dem Bund steht das Recht zu, sich an der BLS AlpTransit AG zu beteiligen. Be-
teiligungen von Seiten Dritter sind zulässig. Vorbehalten bleibt Absatz 1.

Art. 6 Verhältnis zwischen BLS und BLS AlpTransit AG
1 Die Einflussnahme der BLS auf die BLS AlpTransit AG beschränkt sich auf die
der Generalversammlung gesetzlich zugewiesenen Kompetenzen.
2 Die Zusammenarbeit zwischen der BLS und der BLS AlpTransit AG wird in einer
Vereinbarung geregelt.
3 Vorbehalten bleibt Artikel 9.

Art. 7 Verhältnis zwischen Bund und BLS AlpTransit AG

Das Verhältnis zwischen dem Bund und der BLS AlpTransit AG bildet Gegenstand
einer separaten Vereinbarung.

Art. 8 Konzession
1 Die BLS verpflichtet sich, der BLS AlpTransit AG die für den Bau der Basis-
strecke notwendige Konzession zu übertragen. Vorbehalten bleibt die Zustimmung
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des Eidgenössischen Departementes für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommuni-
kation (UVEK).
2 Erfolgt der Infrastrukturbetrieb der Lötschberg-Transitachsen auf Grund eines
Bundesentscheides durch einen Dritten, verpflichtet sich die BLS, zur Lösung der
Konzessionsfrage Hand zu bieten.

3. Abschnitt: Betreiberinteressen

Art. 9 Wahrung der Betreiberinteressen
1 Die BLS vertritt die Betreiberinteressen an der Lötschberg-Basisstrecke gegenüber
der BLS AlpTransit AG unter Beachtung der Bestellung des Bundes sowie der ge-
nehmigten Auflageprojekte.
2 Die BLS hat dabei sicherzustellen, dass die Möglichkeit der Übertragung des In-
frastrukturbetriebs auf einen Dritten gewahrt bleibt.
3 Die BLS ist dem Bund für die sorgfältige Interessenwahrung verantwortlich.

Art. 10 Modalitäten
1 Die BLS hat die Betreiberinteressen im Einvernehmen mit der BLS AlpTransit AG
über die Planunterlagen wahrzunehmen. Bei Streitigkeiten entscheidet das UVEK
endgültig.
2 Die BLS ist berechtigt, im Falle eines Eigentumsübergangs (Art. 18) ihren Auf-
wand aus der Interessenwahrung der BLS AlpTransit AG zu Lasten des Bauprojekts
in Rechnung zu stellen.

4. Abschnitt: Finanzierung

Art. 11 Grundsatz

Der Bund stellt der BLS AlpTransit AG unter Vorbehalt der Genehmigung der Kre-
dite durch das Parlament die notwendigen Finanzmittel direkt zur Verfügung.

Art. 12 Finanzierungsbedingungen
1 Die der BLS AlpTransit AG für die Realisierung der Infrastruktur nach Artikel 5bis

Buchstabe b des Alpentransit-Beschlusses zur Verfügung gestellten, um die aufge-
laufenen Zinsen erhöhten Beträge werden auf das Ende eines Jahres wie folgt um-
gewandelt:

– ein Viertel in A-fonds-perdu-Beträge;

– die Hälfte in variabel verzinsliche, bedingt rückzahlbare Darlehen;

– ein Viertel in marktverzinsliche, rückzahlbare Darlehen.
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2 Die Laufzeit der marktverzinslichen Darlehen beträgt zehn Jahre. Die vor Ende der
Bauarbeiten fälligen Darlehen werden automatisch in neue marktverzinsliche, rück-
zahlbare Darlehen umgewandelt.
3 Die variabel verzinslichen, bedingt rückzahlbaren Darlehen können während der
Bauphase nicht zur Rückzahlung gekündigt werden.
4 Erfolgen wesentliche Änderungen (inbesondere der Bestellung), welche die zu
Grunde gelegte Wirtschaftlichkeit in Frage stellen, wird über die oben stehend ver-
einbarten Modalitäten neu verhandelt.

Art. 13 Verzinsung der Darlehen
1 Die variabel verzinslichen, bedingt rückzahlbaren Darlehen werden während der
Bauphase nicht verzinst.
2 Der Zinssatz der marktverzinslichen Darlehen entspricht den Emissionskosten
(inkl. Emissionsabgabe) einer zehnjährigen Bundesanleihe am Jahresende.

Art. 14 Mehrwertsteuer

Die Folgen der Unterstellung der den Gegenstand dieser Vereinbarung bildenden
Leistungen unter die Mehrwertsteuer, namentlich eine allfällige Kürzung des Vor-
steuerabzugs, werden in einer separaten Vereinbarung zwischen der BLS, der BLS
AlpTransit AG und dem Bund, vertreten durch das Eidgenössische Finanzdeparte-
ment (EFD) und das UVEK, behandelt.

Art. 15 Übrige Finanzierungsmodalitäten

Die übrigen Finanzierungsmodalitäten bilden Gegenstand der Vereinbarung zwi-
schen Bund und BLS AlpTransit AG.

Art. 16 Andere Finanzierungsmodelle
1 Nach Rücksprache mit der BLS und der BLS AlpTransit AG beschliesst der Bund
über andere Finanzierungsmodelle (wie z.B. eine Privatfinanzierung) der Infrastruk-
tur oder Teilen davon, insbesondere der eisenbahntechnischen Installationen.
2 Die BLS verpflichtet sich, zu einer zur Realisierung der gewählten Finanzierungs-
modelle erforderlichen Anpassung dieser Vereinbarung Hand zu bieten.

5. Abschnitt: Infrastruktureigentum

Art. 17 Eigentum an der Infrastruktur
1 Gemäss Artikel 5bis Buchstabe b des Alpentransit-Beschlusses wird das Netz der
BLS durch die Lötschberg-Basisstrecke erweitert.
2 Während der Bauphase erwirbt die BLS AlpTransit AG das Eigentum an Grund-
stücken und dinglichen Rechten an der Lötschberg-Basisstrecke.
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Art. 18 Eigentumsübergang auf den Bund
1 Will der Bund das Eigentum an der Lötschberg-Basisstrecke erlangen, sind die ge-
setzlichen Grundlagen soweit erforderlich anzupassen. Ist eine Anpassung erfolgt
oder erweist sich diese als nicht notwendig, hat der Bund das Recht, an der betref-
fenden Infrastruktur das Eigentum zu erwerben.
2 Erfolgt der in Absatz 1 genannte Eigentumsübergang durch die Übernahme der
BLS AlpTransit AG, beschränkt sich die Gegenleistung des Bundes auf die Aus-
richtung eines Betrags in der Höhe des einbezahlten Aktienkapitals (inkl. der gesetz-
lichen Reserven) an die Aktionäre.
3 Erfolgt der in Absatz 1 genannte Eigentumsübergang durch den Erwerb des
Grundeigentums und weiterer Rechte an der neuen Infrastruktur, beschränkt sich die
Gegenleistung des Bundes auf den Erlass der gewährten Darlehen und der allfällig
aufgelaufenen Zinsen.
4 Die weiteren Einzelheiten des Eigentumsübergangs werden durch die Parteien ein-
vernehmlich geregelt.
5 Bei der Entscheidfindung über den in Absatz 1 genannten Eigentumsübergang be-
rücksichtigt der Bund den betrieblichen Zusammenhang der Lötschberg-Basis-
strecke mit dem Scheiteltunnel.

6. Abschnitt: Schlussbestimmungen

Art. 19 Streitigkeiten
1 Über Streitigkeiten bei der Anwendung dieser Vereinbarung entscheidet ein
Schiedsgericht, das aus drei Richtern der oberen kantonalen Instanzen zusammenge-
setzt ist.
2 Beide Parteien bestellen je einen Schiedsrichter. Die so bestellten Richter bestim-
men einen weiteren als Präsidenten.
3 Können sich die Richter innerhalb von 60 Tagen ab dem Datum, da eine Partei
schriftlich erklärt, das Schiedsgericht anrufen zu wollen, nicht oder nicht vollum-
fänglich einigen, oder verweigert eine Partei ihre Mitwirkung, erfolgt die Ernennung
des gesamten Schiedsgerichts durch den Präsidenten des Bundesgerichts.
4 Das Schiedsgericht hat seinen Sitz in Bern. Das Schiedsverfahren richtet sich nach
den Artikeln 19 ff. der Verordnung vom 3. Februar 199324 über die Organisation
und das Verfahren eidgenössischer Rekurs- und Schiedskommissionen.
5 Der Entscheid des Schiedsgerichts unterliegt der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
an das Bundesgericht nach Artikel 98 Buchstabe e des Bundesgesetzes vom 16. De-
zember 194325 über die Organisation der Bundesrechtspflege.
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Art. 20 Inkrafttreten; Aufhebung der bisherigen Vereinbarung
1 Die Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft.
2 Sie ersetzt die Vereinbarung vom 8./17. Dezember 1993 zwischen Bund und BLS.
3 Bei Änderungen der Rahmenbedingungen ist diese Vereinbarung entsprechend an-
zupassen. Die BLS verzichtet diesfalls auf die Geltendmachung bzw. Entschädigung
von allfälligen wohlerworbenen Rechten aus dieser Vereinbarung gegenüber dem
Bund.

19. September 2000 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates

Der Bundespräsident: Adolf Ogi
Die Bundeskanzlerin: Annemarie Huber-Hotz

26. September 2000 Im Namen der BLS Lötschbergbahn AG

Der Verwaltungsratspräsident: Nydegger
Der Direktor: Tromp
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Anhang 4
Vereinbarung
zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Bund)
einerseits und der BLS AlpTransit AG (BLS AT)
andererseits

über Projektierung, Bau und Finanzierung der Neuen
Eisenbahn-Alpentransversale gemäss Artikel 5bis Buchstabe b
des Alpentransit-Beschlusses (Lötschberg-Basisstrecke)

1. Abschnitt: Allgemeines

Art. 1 Rahmenbedingungen

Die Rahmenbedingungen dieser Vereinbarung ergeben sich insbesondere aus fol-
genden Bundeserlassen:

– Bundesbeschluss vom 20. März 199826 über Bau und Finanzierung von In-
frastrukturvorhaben des öffentlichen Verkehrs (FinöV-Beschluss);

– Bundesbeschluss vom 4. Oktober 199127 über den Bau der Schweizerischen
Alpentransversale (Alpentransit-Beschluss);

– Bundesbeschluss vom 26. September 199128 über eine Änderung und Ver-
längerung der Konzession für die Berner Alpenbahn-Gesellschaft Bern–
Lötschberg–Simplon;

– Bundesbeschluss vom 9. Oktober 199829 über das Reglement des Fonds für
die Eisenbahn-Grossprojekte (Fondsreglement);

– Bundesbeschluss vom 8. Dezember 199930 über den NEAT-Gesamtkredit
(Alpentransit-Finanzierungsbeschluss).

Art. 2 Gegenstand der Vereinbarung

Diese Vereinbarung regelt das Verhältnis zwischen Bund und BLS AT hinsichtlich
der Projektierung, Bau und Finanzierung der Lötschberg-Basisstrecke gemäss Arti-
kel 5bis Buchstabe b des Alpentransit-Beschlusses.

 

26 AS 1999 741
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28 BBl 1993 I 139
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2. Abschnitt: Bestellung

Art. 3 Bestellung des Bundes
1 Die BLS AT verpflichtet sich, die Lötschberg-Basisstrecke gemäss der Bestellung
des Bundes zu projektieren und zu erstellen.
2 Die Bestellung des Bundes besteht aus den im Anhang31 genannten Leistungen
(inkl. Standards), Kostenzielen und Terminzielen.

Art. 4 Verantwortlichkeit der BLS AT
1 Die BLS AT ist gegenüber dem Bund für die sorgfältige Projektierung und Erstel-
lung der Lötschberg-Basisstrecke gemäss der Bestellung des Bundes sowie den effi-
zienten Einsatz der zur Verfügung gestellten Finanzmittel verantwortlich.
2 Die Haftung der Gesellschaft richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Art. 5 Risikozuteilung
1 Die BLS AT ist für alle Risiken im Zusammenhang mit Projektierung und Bau der
Lötschberg-Basisstrecke allein verantwortlich.
2 Ausgenommen sind die folgenden Risikobereiche, für die der Bund die Verantwor-
tung trägt:

– Änderungen der Bestellungen des Bundes;

– Änderungen des FinöV-Beschlusses, des Alpentransit-Beschlusses, des
Fondsreglementes und des Alpentransit-Finanzierungsbeschlusses;

– von der BLS AT nachgewiesene, politisch bedingte Verzögerungen von
Sachplan- bzw. Vorprojektgenehmigungsverfahren;

– fehlende oder verzögerte Bereitstellung der notwendigen Finanzmittel;

– von der Beschaffenheit des Baugrundes abhängige Risiken, sofern die tat-
sächlichen Verhältnisse nicht den Prognosen (inkl. Streubereiche) der geo-
logischen Berichte auf Stufe Bauprojekt entsprechen.

3 Das Risikomanagement erfolgt nach Kapitel 16 der NEAT-Controlling-Weisung.

3. Abschnitt: Betreiberinteressen

Art. 6 Betreiberinteressen
1 Die BLS AT hat bei Projektierung und Bau die Betreiberinteressen zu berücksich-
tigen.
2 Diese werden durch die BLS Lötschbergbahn AG (BLS) unter Beachtung der Be-
stellung des Bundes sowie der genehmigten Auflageprojekte vertreten.

 

31 Im Bundesblatt nicht veröffentlicht.
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3 Die Betreiberinteressen sind einvernehmlich zwischen der BLS und der BLS AT in
den Planunterlagen umzusetzen. Bei Streitigkeiten entscheidet das Eidgenössische
Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) endgültig.

Art. 7 Konzession

Die BLS AT nimmt zur Kenntnis, dass die BLS unter Vorbehalt der Genehmigung
des UVEK zur Übertragung der Konzession betreffend Bau der Lötschberg-Basis-
strecke an die BLS AT verpflichtet ist.

4. Abschnitt: Bauphase

Art. 8 Projektsteuerung
1 Die Projektsteuerung durch den Bund erfolgt gemäss der NEAT-Controlling-
Weisung. Die BLS AT unterstützt den Bund hierbei und gewährt im hierzu Akten-
einsicht.
2 Der Bund übt zudem die Aufsicht über Projektierung, Bau und Finanzierung der
Infrastruktur aus.

Art. 9 Bauprogramm und Fertigstellung
1 Die BLS AT entscheidet innerhalb der gesetzlichen und finanziellen Randbedin-
gungen über das Bauprogramm.
2 Die BLS AT zeigt dem Bund und der BLS die Fertigstellung des Werks oder be-
triebsbereiter Werkteile an.

5. Abschnitt: Finanzierung

Art. 10 Bereitstellung von Finanzmitteln
1 Der Bund stellt der BLS AT unter Vorbehalt der Genehmigung der Kredite durch
das Parlament die notwendigen Finanzmittel zur Verfügung. Hierbei sind die durch
das Parlament bewilligten Verpflichtungskredite und die Bestimmungen des Fonds-
reglementes zu beachten.
2 Die Mittel werden auf Kontokorrent-Basis zur Verfügung gestellt.

Art. 11 Bauzinsen

Ein Viertel der Entnahmen der BLS AT ab Kontokorrent wird nach dem in Artikel
13 Absatz 2 genannten Satz verzinst. Keine Bauzinsen werden für die übrigen Ent-
nahmen berechnet.
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Art. 12 Finanzierungsbedingungen
1 Die der BLS AlpTransit AG für die Realisierung der Infrastruktur nach Artikel 5bis

Buchstabe b des Alpentransit-Beschlusses zur Verfügung gestellten, um die aufge-
laufenen Zinsen erhöhten Beträge werden auf das Ende eines Jahres wie folgt um-
gewandelt:

– ein Viertel in A-fonds-perdu-Beträge;

– die Hälfte in variabel verzinsliche, bedingt rückzahlbare Darlehen;

– ein Viertel in marktverzinsliche, rückzahlbare Darlehen.
2 Die Laufzeit der marktverzinslichen Darlehen beträgt zehn Jahre. Die vor Ende der
Bauarbeiten fälligen Darlehen werden automatisch in neue marktverzinsliche, rück-
zahlbare Darlehen umgewandelt.
3 Die variabel verzinslichen, bedingt rückzahlbaren Darlehen können während der
Bauphase nicht zur Rückzahlung gekündigt werden.
4 Erfolgen wesentliche Änderungen (inbesondere der Bestellung), welche die zu
Grunde gelegte Wirtschaftlichkeit in Frage stellen, wird über die oben stehend ver-
einbarten Modalitäten neu verhandelt.

Art. 13 Verzinsung der Darlehen
1 Die variabel verzinslichen, bedingt rückzahlbaren Darlehen werden während der
Bauphase nicht verzinst.
2 Der Zinssatz der marktverzinslichen Darlehen entspricht den Emissionskosten
(inkl. Emissionsabgabe) einer zehnjährigen Bundesanleihe am Jahresende.

Art. 14 Finanzierungsmodalitäten

Im Einvernehmen mit dem Bund kann die BLS AT andere Finanzierungsmodalitä-
ten anwenden, wenn sich diese im Einzelfall wirtschaftlich als vorteilhafter erwei-
sen.

Art. 15 Weisungen zur Rechnungslegung
1 Nach Rücksprache mit der BLS AT erlässt das UVEK die zur Umsetzung der vor-
liegenden Vereinbarung notwendigen Weisungen bezüglich der Rechnungslegung,
insbesondere die Abschreibungs- sowie Aktivierungsmodalitäten, die Verwendung
der A-fonds-perdu-Beträge und die Belastung der Projektaufsichtskosten.
2 Das UVEK berücksichtigt bei der Festlegung die einschlägigen obligationenrecht-
lichen Bestimmungen sowie nach Möglichkeit die Fachempfehlungen zur Rech-
nungslegung (FER).
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Art. 16 Mehrwertsteuer

Die Folgen der Unterstellung der den Gegenstand dieser Vereinbarung bildenden
Leistungen unter die Mehrwertsteuer, namentlich eine allfällige Kürzung des Vor-
steuerabzugs, werden in einer separaten Vereinbarung zwischen der BLS, der BLS
AlpTransit AG und dem Bund, vertreten durch das Eidgenössische Finanzdeparte-
ment (EFD) und das UVEK, behandelt.

Art. 17 Teuerung
1 Die im Anhang bezeichneten Kosten sind auf der Basis 1991 berechnet und wer-
den zurzeit nach dem Zürcher Wohnbaukosten-Index der Teuerungsentwicklung an-
gepasst. Die Parteien sind sich bewusst, dass zurzeit kein verlässlicher Teuerungs-
index im Untertagebau und betreffend eisenbahntechnischer Installationen vor-
liegt.
2 Eine sachgemässe Indexierung im Untertagebau wird durch den Bund mit Einbe-
zug der BLS AT unmittelbar nach der Vergabe der grossen Tunnelbaulose festge-
legt.

Art. 18 Andere Finanzierungsmodelle
1 Nach Rücksprache mit der BLS AT und der BLS beschliesst der Bund über andere
Finanzierungsmodelle (wie z.B. eine Privatfinanzierung) der Infrastruktur oder Tei-
len davon, insbesondere der eisenbahntechnischen Installationen.
2 Die BLS AT verpflichtet sich, zu einer zur Realisierung der gewählten Finanzie-
rungsmodelle erforderlichen Anpassung dieser Vereinbarung Hand zu bieten.

6. Abschnitt: Infrastruktureigentum

Art. 19 Eigentum an der Infrastruktur
1 Gemäss Artikel 5bis Buchstabe b des Alpentransit-Beschlusses wird das Netz der
BLS durch die Lötschberg-Basisstrecke erweitert.
2 Während der Bauphase erwirbt die BLS AT das Eigentum an Grundstücken und
dinglichen Rechten an der Lötschberg-Basisstrecke.

Art. 20 Eigentumsübergang auf den Bund
1 Will der Bund das Eigentum an der Lötschberg-Basisstrecke erlangen, so sind die
gesetzlichen Grundlagen soweit erforderlich anzupassen. Ist eine Anpassung erfolgt
oder erweist sich diese als nicht notwendig, hat der Bund das Recht, an der betref-
fenden Infrastruktur das Eigentum zu erwerben.
2 Erfolgt der in Absatz 1 genannte Eigentumsübergang durch die Übernahme der
BLS AT, beschränkt sich die Gegenleistung des Bundes auf die Ausrichtung eines
Betrags in der Höhe des einbezahlten Aktienkapitals (inkl. der gesetzlichen Reser-
ven) an die Aktionäre.
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3 Erfolgt der in Absatz 1 genannte Eigentumsübergang durch den Erwerb des
Grundeigentums und weiterer Rechte an der neuen Infrastruktur, beschränkt sich die
Gegenleistung des Bundes auf den Erlass der gewährten Darlehen und der allfällig
aufgelaufenen Zinsen.
4 Die weiteren Einzelheiten des Eigentumsübergangs werden durch die Parteien ein-
vernehmlich geregelt.
5 Bei der Entscheidfindung über den in Absatz 1 genannten Eigentumsübergang be-
rücksichtigt der Bund den betrieblichen Zusammenhang der Lötschberg-Basis-
strecke mit dem Scheiteltunnel.

7. Abschnitt: Schlussbestimmungen

Art. 21 Streitigkeiten
1 Über Streitigkeiten bei der Anwendung dieser Vereinbarung entscheidet ein
Schiedsgericht, das aus drei Richtern der oberen kantonalen Instanzen zusammenge-
setzt ist.
2 Beide Parteien bestellen je einen Schiedsrichter. Die so bestellten Richter bestim-
men einen weiteren als Präsidenten.
3 Können sich die Richter innerhalb von 60 Tagen ab dem Datum, da eine Partei
schriftlich erklärt, das Schiedsgericht anrufen zu wollen, nicht oder nicht vollum-
fänglich einigen, oder verweigert eine Partei ihre Mitwirkung, erfolgt die Ernennung
des gesamten Schiedsgerichts durch den Präsidenten des Bundesgerichts.
4 Das Schiedsgericht hat seinen Sitz in Bern. Das Schiedsverfahren richtet sich nach
den Artikeln 19 ff. der Verordnung vom 3. Februar 199332 über die Organisation
und das Verfahren eidgenössischer Rekurs- und Schiedskommissionen.
5 Der Entscheid des Schiedsgerichts unterliegt der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
an das Bundesgericht nach Artikel 98 Buchstabe e des Bundesgesetzes vom 16. De-
zember 194333 über die Organisation der Bundesrechtspflege.

Art. 22 Inkrafttreten; Aufhebung der bisherigen Vereinbarung
1 Die Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft.
2 Bei Änderungen der Rahmenbedingungen und/oder der Vereinbarung zwischen
dem Bund und der BLS über die Realisierung der neuen Eisenbahn-Alpentrans
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versale ist diese Vereinbarung entsprechend anzupassen. Die BLS verzichtet dies-
falls auf die Geltendmachung bzw. Entschädigung von allfälligen wohlerworbenen
Rechten aus dieser Vereinbarung gegenüber dem Bund.

19. September 2000 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates

Der Bundespräsident: Adolf Ogi
Die Bundeskanzlerin: Annemarie Huber-Hotz

27. September 2000 Im Namen der BLS AlpTransit AG

11044

Der Verwaltungsratspräsident: Josi
Der Unternehmensleiter: Teuscher


